Arbeitsgemeinschaft der Leitenden musikpädagogischer Studiengänge

in der Bundesrepublik Deutschland (ALMS)

Empfehlungen der ALMS zur Eignungsprüfung
Anhang zur Bachelor-Master-Empfehlung der ALMS
1.
Die ALMS spricht sich entschieden dafür aus, einen eigenständigen künstlerisch-pädagogischen Studiengang zu erhalten.
Zum einen ergibt sich dieses Plädoyer aus den reichhaltigen wissenschaftlichen und praktisch-pädagogischen Bezügen des künstlerisch-pädagogischen Studienganges, die gegenüber den Schwerpunkten des rein künstlerischen Studienganges eine ganz eigene Ausrichtung des Studiums bedingen. Zum anderen sind auch die heutigen berufsfeldspezifischen Anforderungen der außerschulischen musikalischen Bildungsarbeit (inklusive der Angebote an Ganztagsschulen) weitgehend verschieden von den Anforderungen des Konzertierens und verlangen andere praktische und theoretische Kompetenzen.
2.
Zur Feststellung der Eignung für das Studium der Musikpädagogik (künstlerisch-pädagogische Ausbildung) plädiert die Arbeitsgemeinschaft der Leitenden musikpädagogischer Studiengänge in der Bundesrepublik Deutschland (ALMS) für eine künstlerisch-pädagogische Eignungsprüfung, die in verschiedener Form stattfinden kann.

Ihr Ziel ist ein fundiertes Bild der musikpädagogischen Motivation und der Entwicklungsmöglichkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten hinsichtlich künstlerisch-pädagogischer Kreativität, Reflexions-, Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit im Umgang mit musikalischen Werken und musikpädagogischen Texten.
3.
An Hochschulen, wo die Differenzierung in das rein künstlerische Studienprofil und das künstlerisch-pädagogische Studienprofil erst nach gemeinsamen Studienanteilen vorgenommen werden soll („Y-Modell“ u. a.), sollten nach Ansicht der ALMS aus Gründen der Sicherung des Bestandes und der Qualität der musikpädagogischen Ausbildung sowie des musikpädagogischen Praxisfeldes die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

· Fakultative musikpädagogische Anteile der Eignungsprüfung zu Beginn des Studiums müssen musikpädagogisch motivierten und befähigten Studienbewerberinnen und -bewerbern die Gelegenheit bieten, sich als für das Studium geeignet zu erweisen.

· Eine Quote sollte sicherstellen, dass von vorneherein musikpädagogisch motivierte und befähigte Studienbewerberinnen und -bewerber in angemessener Zahl für das Studium aufgenommen werden.

· Bei der Wahl des künstlerisch-pädagogischen Studienprofils im Laufe des Studiums soll die Eignung festgestellt werden.
4.
Bezüglich der musikpädagogischen Anteile der Eignungsprüfung hält die ALMS z. B. folgende Formen für möglich:

· ein Gespräch von etwa 15 Minuten zwischen der Kommission und der jeweiligen Bewerberin oder dem jeweiligen Bewerber – etwa über historische, interpretatorische und analytische Aspekte eines bei der Prüfung vorgetragenen Werkes, über sinnvolle Übeschritte und didaktische Aspekte dieses Werkes, über allgemeine musikpädagogische Fragestellungen (möglicherweise auch anhand von musikpädagogischen Texten) oder über Vorstellungen und Motivation bezüglich des Studiums und des angestrebten Berufsfeldes. Im Vorfeld kann eine schriftliche Darlegung der Vorstellungen zum Studienverlauf und zum Berufsleben verlangt werden.
· eine musikpädagogische Gruppenprüfung mit Aufgaben aus den Bereichen Rhythmus/Metrum, Körperausdruck, Improvisation und/oder Stimme sowie mit einem Gruppengespräch über musikpädagogische Fragen.
Das künstlerisch-pädagogische Eignungsprüfungsgespräch und die Gruppenprüfung können unterrichtspraktische Elemente enthalten.

